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1. Hintergrund und Aufgabenstellung

Begriffsklarung: Im Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) werden fur
diese Analyse wichtige Begriffe wie folgt definiert: Unter dem Begriff der Freiflachen-Solar-
energieanlagen werden ,klassische Freiflachen-Solarenergieanlagen (relativ bodennah aufge-
standert)“, ,Agri-Photovoltaikanlagen (gleichzeitige Nutzung von Flachen fur die landwirt-
schaftliche Produktion und die PV-Stromproduktion — ausreichend Raum fir die Bewirtschaf-
tung mit landwirtschaftlichen Maschinen sowie fur eine Haltung grofRerer Tiere)“ und ,Floating-
Photovoltaikanlagen (auf stehenden Gewassern mit an Schwimmkoérpern angebrachten Mo-
dulen)” verstanden. Unter einer Solarenergieanlage wird dabei sowohl die Gewinnung von
Strom durch Photovoltaik als auch von Warme durch Solarthermie gefasst.

Die Energiewende und der Ausbau der erneuerbaren Energien sind in vollem Gange. Wahrend
immer mehr Kohle- und Atomkraftwerke abgeschaltet werden, erfahrt insbesondere die Pho-
tovoltaik einen neuen Aufschwung. lhr Ausbau gilt als elementarer Baustein zur Erreichung
der Klimaschutzziele. Der bundespolitisch angestrebte Zielwert von 80% des Stroms aus re-
generativen Quellen bis 2030 fult insbesondere auch auf der Stromgewinnung durch Sonnen-
einstrahlung. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) von 2021 legt in § 4 das Ausbauziel
an installierter Leistung von 100 GWp bis 2030 fest, was einen jahrlichen Zubau von fast 5
GWp erfordert. Mit der Novellierung des EEG 2023 wurde das Ausbauziel auf rund 215 GWp
bis 2030 gesteigert, dabei zur Halfte auf Dachflachen und zur anderen Halfte auf Freiflachen.
Far 2022 sollte der Zubau auf 7 GWp, im Jahr 2023 bereits auf 9 GWp angehoben werden.
Ab 2026 sind 22 GWp das Ausbauziel (Freiflachen-Photovoltaikanlagen rund 11 GWp).

Der Zubau der Solarleistung hat sich 2023 mit 14,1 Gigawatt im Vergleich zum Vorjahreszubau
fast verdoppelt. Dies ist auf zahlreiche private Anlagen zuriickzufihren. Ebenfalls gab es einen
verstarkten Zubau von Solaranlagen auf gewerblichen Dachern und auf Freiflachen. Ende des
Jahres 2023 betrug der Ausbaustand insgesamt 81,7 GW. Auch 2024 ist der Zubau weiter
stetig angestiegen. Damit missen kunftig jahrlich 19 GW zugebaut werden, um das Ausbau-
ziel zu erreichen. Zur Erreichung dieser Ziele ist es notwendig, die Leistung nicht nur auf Da-
chern, sondern zunehmend auch auf Freiflachen zu realisieren. Die Photovoltaik schont dabei
nicht nur das Klima, indem sie andernorts den CO2-Ausstol} bei der Stromgewinnung auf fos-
siler Basis reduziert, sondern erhoht zudem die Unabhangigkeit von Rohstoffimporten. Der
lokal erzeugte Strom gewahrt eine langfristige Energiesicherheit und -unabhangigkeit auf-
grund seiner Preis- und Netzstabilitat.

Auf Basis dieser Ausgangslage sowie auch landespolitischer Beschlisse, etwa manifestiert
durch das Klimaschutzgesetz NRW von 2021, hat sich die Stadt Dormagen das Ziel gesetzt,
die vorhandenen Potenziale fur Freiflachen-Solarenergieanlagen zu analysieren, damit ver-
bunden den Ausbau der Solarenergie auf der Freiflache im Rahmen eines strukturierten An-
satzes zu unterstitzen und die Flachennachfrage von Interessierten zu lenken. Diese Maf3-
gabe dient darlber hinaus dem Ziel, die CO2-Emissionen in der Stadt Dormagen zu reduzie-
ren.

Um das Potenzial detailliert zu betrachten, hat die Stadt Dormagen die Erstellung einer Ana-
lyse fur Potenzialstandorte von Freiflachen-Photovoltaik sowie -Solarthermie beauftragt, um
im Rahmen eines gesamtraumlichen Entwicklungskonzepts einen strategischen Ansatz bei
der raumlichen Verortung dieser Flachenbedarfe zu verfolgen. Der Fokus liegt dabei auf der
Stromgewinnung durch Photovoltaik, sowohl in klassischer Bauweise als auch in Form von
Agri-PV. Die Floating-Photovoltaikanlagen werden aufgrund ihrer klaren raumlichen
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Fokussierung sowie ihrer regelmafligen Einzelfallbeurteilung nur am Rande beleuchtet. Zu-
satzlich wird jedoch auch die Warmegewinnung durch Solarthermie betrachtet. Die Analyse
zielt darauf ab, moglichst geeignete und raumvertragliche Standorte fiir die Errichtung entspre-
chender Freiflachen-Anlagen zu identifizieren, um Nutzungskonflikte vorzubeugen und schutz-
wurdige Belange zu berilcksichtigen. Somit kann die Ansiedlung von Freiflachen-Anlagen
durch die Stadt gesteuert und eine geordnete stadtebauliche Entwicklung garantiert werden.

Die Analyse umfasst das gesamte Gebiet der Stadt Dormagen, welche im Sidosten des
Rhein-Kreis Neuss liegt. Die Siedlungsbereiche umfassen das zentrale Stadtgebiet Dormagen
und die insgesamt 16 Stadtteile. Das Stadtgebiet ist nicht durch malRgebliche Héhenunter-
schiede gekennzeichnet. Der Rhein verlauft an der dstlichen und teilweise nérdlichen Stadt-
grenze. Neben dem Rhein sind insbesondere auch die Waldlandschaften im Westen der Stadt
nennenswert. Wahrend Dormagen weitestgehend landwirtschaftlich gepragt ist, finden sich im
Norden sowie Suden der Stadt groRere Industriegebiete. Hinzu kommen die insgesamt flnf
Auskiesungsseen, die sich vornehmlich westlich und nérdlich der Kernstadt befinden. Zentral
verlauft in Nord-Sid-Richtung neben der Autobahn A57 und der B9 auch die mehrgleisige
Zugverbindung Kéln — Kleve. Im Westen verlauft die B477.

Die Stadt Dormagen im Detail:

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Kreis Rhein-Kreis Neuss

Bevolkerung 63.799 (Stand 2024)

Flache 85,5 Quadratkilometer
Bevolkerungsdichte 746 Einwohner pro Quadratkilometer

Im Rahmen des Erstellungsprozesses der Analyse wurden mehrere Gesprache mit der Ver-
waltung in Dormagen gefuhrt, um die Gegebenheiten sowie Zielsetzungen vor Ort méglichst
umfassend zu integrieren. Auch die Politik wurde durch Vortrag und Beschlussfassung zum
weiteren Vorgehen im Planungsausschuss bereits friihzeitig miteinbezogen. Auf Basis dieses
Vorgehens wurden Filter- und Restriktionskriterien entwickelt sowie besondere Eignungsfla-
chen definiert. Um zusatzlichen Input fiir diese Kriterien zu erhalten und Hirden im weiteren
Verlauf im Vorfeld zu identifizieren, wurde erganzend ein Stakeholder-Workshop durchgefuhrt.
Hierdurch konnte ergénzend der Input von unter anderem Landwirten und weiteren Behdrden
und Abteilungen sowohl auf Stadt- als auch auf Kreisebene in den Analysen berucksichtigt
werden. Da mit Knechtsteden und Zons auch denkmalgeschitzte Bereiche im Stadtgebiet vor-
handen sind, wurden zuséatzliche schriftliche Aussagen zum Thema Denkmalschutz angefragt
und ebenfalls aufgenommen.

Parallel zu dieser Analyse wird von Seiten des Eigenbetriebs der Stadt Dormagen eine Mach-
barkeitsstudie hinsichtlich der Nutzung der Dachflachen kommunaler Gebaude flr Solarener-
gieanlagen durchgefiihrt. In Kombination mit dieser Analyse erhalt die Stadt somit bereits ei-
nen umfassenden Blick Uber die Potenziale auf dem Stadtgebiet. Gegebenenfalls kdnnen zu-
dem Erkenntnisse aus der kommunalen Warmeplanung in Bezug auf Aufdach-Solarenergie-
anlagen das Bild scharfen.
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2. (Planungs-)Rechtliche Rahmenbedingungen

2.1 Freiflachen-Solarenergieanlagen in der Raumplanung

Die Errichtung von Freiflachen-Solarenergieanlagen hat in den letzten Jahren rasant an Fahrt
aufgenommen. Die immer preiswerter werdende Technologie der Photovoltaik ermdglicht
vielerorts den rentablen Betrieb. Das fihrt dazu, dass Projektentwicklungsgesellschaften nicht
mehr auf die Forderung nach dem EEG angewiesen sind und neue Flachenkulissen erschlie-
Ren. Kommunen sehen sich zunehmend mit Anfragen zum Bau von insbesondere Freiflachen-
Photovoltaikanlagen konfrontiert. Neben den wirtschaftlichen und infrastrukturellen Vorausset-
zungen sind jedoch auch die planungsrechtlichen Vorgaben von grol3er Relevanz.

Da es sich bei der Errichtung von Freiflachen-Solarenergieanlagen haufig um raumbedeut-
same Vorhaben handelt, schlagt sich diese Entwicklung auch in den Raumordnungsplanen
auf Ebene der Lander und Regionen nieder. Diese werden durch immer mehr Regelungen
ausgestaltet, um Einfluss auf die raumliche Ansiedlung nehmen zu kénnen. Dies wird im wei-
teren Verlauf erlautert.

2.2 Landesplanung Nordrhein-Westfalen

Der Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) von 2017 stellt den raumord-
nerischen Rahmen flr die Entwicklung des Landes dar. Mit Hilfe von abschlieliend abgewo-
genen und rechtsverbindlichen Zielen der Raumordnung sowie in der Abwagung zu bertck-
sichtigenden Grundsatzen der Raumordnung ist er eine mafgebliche Beurteilungsgrundlage
bei der Zulassigkeit von raumbedeutsamen Vorhaben und MafRnahmen. Er erachtet die Nut-
zung erneuerbarer Energien als zentrales Element, um die Emission von Treibhausgasen zu
verringern. Entscheidungen Uber geeignete Standorte sind insbesondere auf Ebene der regi-
onalen und kommunalen Planungstrager zu treffen.

Im Mai 2024 ist die 2. Anderung des LEP NRW zum Ausbau Erneuerbarer Energien in Kraft
getreten. Die Landesregierung verfolgt damit das Ziel, die Flachenkulisse fur Freiflachen-So-
larenergie in Nordrhein-Westfalen bedeutend zu erweitern. So ist gemal Ziel 10.2-14 die Er-
richtung einer Freiflachen-Solarenergieanlage grundsatzlich méglich, wenn sie mit der jeweili-
gen Schutz- und Nutzfunktion vereinbar ist und sich nicht in Waldbereichen oder Bereichen
zum Schutz der Natur befindet. Die Vereinbarkeit mit der Schutz- und Nutzfunktion bedingt in
folgenden Bereichen eine Einzelfallprifung (Begrindung zum Ziel 10.2-14):

= Regionale Grunzuge

= Bereiche fur den Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung (BSLE)

= Bereiche fur den Schutz der Landschaft mit besonderer Bedeutung fur Vogelarten des
Offenlandes (BSLV)

= Landwirtschaftliche Kernrdume

= Bereiche fur den Grundwasser- und Gewasserschutz

= Bereiche fur die Sicherung und den Abbau oberflachennaher Bodenschatze (BSAB)

= stehende kunstliche Oberflachengewasser (Floating-Photovoltaikanlagen)

Des Weiteren schutzt der LEP NRW hochwertige Ackerbdden vor einer Inanspruchnahme
durch Freiflachen-Solarenergieanlagen (Ziel 10.2-15). Als solche werden Bereiche
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verstanden, in denen die Acker- oder Bodenzahl bei einem Wert von 55 und hoéher liegt. In
diesen Fallen ist lediglich die Nutzung in Form von Agri-PV zulassig.

Neben der Beachtung der Acker- und Bodenzahl werden mit Grundsatz 10.2-16 weitere ag-
rarstrukturelle Erfordernisse berucksichtigt. Demnach soll in ,allgemeinen Freiraum- und Agr-
arbereiche[n], die sich durch besonders hohe landwirtschaftliche Ertragskraft der Béden, be-
sonders gunstige Agrar- und Betriebsstrukturen oder eine besonders hohe Wertigkeit fur spe-
zielle landwirtschaftliche Nutzungen wie Sonderkulturen auszeichnen (landwirtschaftlichen
Kernraumen und vergleichbaren Flachen)“ ebenfalls nur die Realisierung von Agri-PV moglich
sein.

Wichtig ist, dass sich sowohl das Ziel 10.2-15 als auch der Grundsatz 10.2-16 explizit auf die
Bauleitplanung beziehen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die privilegierten 200 m-Be-
reiche neben Autobahnen und zweigleisigen Bahnstrecken nicht davon erfasst werden.

Als besonders geeignete Standorte flr raumbedeutsame Freiflachen-Solarenergieanlagen
werden in Grundsatz 10.2-17 folgende Bereiche genannt:

= geeignete Brachflachen
= geeignete Halden und Deponien
= geeignete Flachen in landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten

= geeignete kinstliche und erheblich veranderte Oberflachengewasser
= Windenergiebereiche, sofern dies mit der Vorrangfunktion dieser Bereiche vereinbar ist

= 500 m entlang von Bundesfern- und Landesstrallen sowie Uiberregionalen Schienenwe-
gen

= 200 m entlang von allen anderen dem o&ffentlichen Verkehr gewidmeten Stra3en und
Schienenwegen

= 200 m Umkreis von Siedlungsraumen (aus dem Regionalplan — Allgemeine Siedlungs-
bereiche und Gewerbe- und Industriebereiche)

2.3 Regionalplan Dusseldorf

Mit der seit Oktober 2024 rechtswirksamen 17. Anderung des Regionalplans Disseldorf wur-
den die bisher diesbeziglich explizit genannten zuladssigen Standorte fur Freiflachen-Solar-
energieanlagen gestrichen. Stattdessen wird auf die entsprechenden Festlegungen des LEP
verwiesen. Erganzend dazu soll bei der Sicherung geeigneter Bereiche flir raumbedeutsame
Freiflachen-Solarenergieanlagen gewahrleistet werden, dass dies mdglichst auf konfliktarmen
und raumvertraglichen Standorten erfolgt. Dabei sollen insbesondere folgende Belange be-
ricksichtigt werden:

= Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Nahrungs- und Futtermittelproduktion

= Belange des Arten- und Naturschutzes

= Raumbedarf fur langfristige Siedlungsentwicklungen sowie den erforderlichen Ausbau
der Energienetze
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2.4 Privilegierung nach § 35 BauGB

Durch die im Dezember 2022 beschlossene Anderung des § 35 Baugesetzbuch (BauGB) sol-
len die Genehmigungsverfahren fur Solaranlagen auf bestimmten Flachen im Auflenbereich
beschleunigt und erleichtert werden. Durch die Anderung des § 35 BauGB ist die Nutzung
solarer Strahlungsenergie auf einer Flache langs von Autobahnen und mindestens zweigleisi-
gen Schienenwegen des Ubergeordneten Netzes in einer Entfernung von 200 m zulassig. Da-
mit bedarf es fir die Genehmigung einer Freiflachen-Solarenergieanlage in diesen privilegier-
ten Bereichen nicht der Schaffung von Planungsrecht (Anderung des Flachennutzungsplans
und Aufstellung eines Bebauungsplans). Flachen aulRerhalb der Privilegierung erfordern wei-
terhin Bauleitplanung.

Aufgrund des Gesetzes zur sofortigen Verbesserung der Rahmenbedingungen fir die erneu-
erbaren Energien im Stadtebaurecht wurde der § 35 BauGB um den oben beschriebenen
neuen Privilegierungstatbestand erganzt (§35 (1) Nr. 8 b) BauGB). Danach gilt die Privilegie-
rung flr einen Abstand von maximal 200 m zu der jeweiligen Strecke, gemessen vom aul3eren
Fahrbahnrand. Vom Fahrbahnrand sind laut BundesfernstralRengesetz zwar 40 m freizuhalten,
wodurch der realistische Korridor eine Breite von 160 m aufweisen wirde. Auf diese Proble-
matik hat das Fernstrallen-Bundesamt inzwischen reagiert, indem es das bislang geltende
Verbot von Bauten in einem Abstand von 40 m zur Fahrbahn fur Freiflachen-Solaranlagen
gelockert hat. Es gilt somit nicht mehr generell, sondern kann im gepriften Einzelfall entfallen.

Seitdem 07. Juli 2023 ist ein weiterer Privilegierungstatbestand durch die Einfiihrung von Ziffer
9in § 35 (1) BauGB in Kraft getreten. Im raumlich-funktionalen Zusammenhang mit einem im
Aulenbereich privilegierten gartenbaulichen, land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb ist eine
PV-Anlage mit einer Grundflache von nicht mehr als 2,5 ha privilegiert. In Zusammenhang mit
einem Betrieb kdnnen jedoch nur besondere Anlagen umgesetzt werden, die nach § 48 des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) eine Anlage mit gleichzeitiger landwirtschaftlicher
Nutzung (auch Nutztierhaltung) darstellen (Agri-PV). Eine Agri-PV-Anlage kdnnte beispiels-
weise fur einen Legehennen-Betrieb mit gleichzeitiger PV-Nutzung umgesetzt werden.

Die Privilegierung bedeutet, dass ein entsprechender Bauantrag im Zusammenhang mit einem
Betrieb ohne vorherige Aufstellung eines Bebauungsplanes genehmigt werden kann. Fur alle
anderen Flachen im Aufenbereich gilt weiterhin, dass die Aufstellung eines Bebauungsplans
inklusive Anderung des Flachennutzungsplans notwendig ist. Somit kénnen die Kommunen
die Ansiedlung von Freiflachen-Solarenergieanlagen aulerhalb des Privilegierungskorridors
eigenverantwortlich unter Berucksichtigung der 6rtlichen Erfordernisse sowie des raumordne-
rischen Rahmens steuern.

Auf die oben beschriebenen Privilegierungstatbestéande fir im AuRRenbereich zu errichtende
Freiflachen-Solarenergieanlagen sind die im Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen
formulierten Ziele der Raumordnung nicht anzuwenden. Dies wird im LEP NRW deutlich fest-
gehalten.

2.5 Erneuerbare-Energien-Gesetz 2023

Zuletzt 2023 novelliert, legt das EEG in § 37 Flachenkulissen fest, innerhalb derer Freiflachen-
Photovoltaikanlagen zur Teilnahme an Ausschreibungen berechtigt sind. Bei Erhalt eines Zu-
schlags gewahrt der Gesetzgeber eine Vergutung auf den erzeugten Strom Uber eine Dauer
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von 20 Jahren. Eine Forderung von Freiflachen-Solarthermieanlagen hingegen ist nicht vor-
gesehen.

Die Festlegung der forderfahigen Gebiete ist auch darauf zurtickzufiihren, dass den entspre-
chenden Standorten eine Eignung durch bestehende Vorbelastungen auf den Flachen zuge-
schrieben wird. Die Nahe zu Verkehrsinfrastrukturen oder die Lage auf versiegelten und vor-
mals baulich genutzten Boden lassen auf einen Fokus auf negativ beeinflusste Landschaften
schlie3en, der auf der anderen Seite naturbelassenere Standorte schonen soll.

Flachen, die der EEG-Fdrderung zuganglich sind, werden gemeinhin als ,EEG-Flachen® be-
zeichnet. Anlagen in nicht von der EEG-F6rderung begunstigten Bereichen konnen nichtsdes-
totrotz im Rahmen von Power Purchase Agreements betrieben werden (sog. PPA-Flachen).
Bei diesem Modell werden private Stromnutzungsvertrage zwischen der Betriebsgesellschaft
und einem GroRkunden geschlossen.

Abseits der Forderung schreibt das EEG in § 2 den erneuerbaren Energien, insbesondere zum
Zwecke der Stromerzeugung, ein Uberragendes o6ffentliches Interesse zu. Damit misst es der
Projektierung von Freiflachen-Photovoltaikanlagen eine hohe Bedeutung in Abwagungsent-
scheidungen bei.

3. Vorgehen bei der Flachenidentifizierung
3.1 Datenlage

Die Durchfluhrung der Freiflachenanalyse basiert maf3geblich auf amtlichen Daten des Landes
Nordrhein-Westfalen sowie der Bundesrepublik Deutschland. Zudem werden partiell weitere
frei verfugbare amtliche Datensatze verschiedener raumlicher Ebenen (u.a. Flachennutzungs-
plan und Regionalplan) und Bezugsquellen verwendet sowie individuelle Datensatze fur das
Gebiet der Stadt Dormagen erstellt und verwendet, wie bestehende PV-Projekte, stadtebauli-
che Entwicklungen oder bauleitplanerische Inhalte.

3.2 Ausschlussflachen

Ziel dieser Analyse ist es, fur die Belegung mit Solarenergie geeignete Flachen unter Bertick-
sichtigung der landes- und regionalplanerisch festgelegten Ziele und Grundsatze in Dormagen
zu identifizieren. Folglich werden Gebiete, die grofe Konfliktpotenziale aufweisen, als Aus-
schlussflachen definiert (Negativkartierung). Das sind insbesondere Flachen, die eine hohe
Relevanz fur den Natur- und Artenschutz aufweisen sowie eine sehr hohe Ertragsfahigkeit der
Bdden besitzen und mit der Errichtung einer Freiflachen-Solarenergieanlage nicht vereinbar
sind.

Ausschlussflachen nach Bundesnaturschutzgesetz:

= Biotopverbundflachen herausragender Bedeutung

= FFH-Gebiete

= Geschutzte Landschaftsbestandteile

= Gesetzlich geschutzte Biotope

= Landschaftsschutzgebiete (Ausnahme: Privilegierung)
= Naturdenkmaler

= Naturschutzgebiete
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Zudem gilt es, die Regelungen und Ausweisungen der Raumordnung zu bertcksichtigen. Der
LEP NRW und der Regionalplan Disseldorf benennen ebenfalls Gebiete, die als ungeeignet
bewertet werden.

Ausschlussflachen nach Landes- und Regionalplanung:

= Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB)

= Bereiche fur gewerbliche und industrielle Nutzung (GIB)
= Bereiche zum Schutz der Natur (BSN)

= Waldbereiche

Darlber hinaus gibt es, abseits von Naturschutz- und Raumordnungsrecht, weitere Gebietska-
tegorien, die der Errichtung einer Freiflachen-Solarenergieanlage entgegenstehen und mit der
Stadt abgesprochen wurden.

Sonstige Ausschlussflachen:

= Bodendenkmale

= Bodenfunktionsbewertung aus der Bodenfunktionskarte des Rhein-Kreis Neuss: sehr
hohes Leistungsverméogen

= Kompensationsflachen

= Naherholungsgebiet ostlich der B 9 zwischen den Ortsteilen Stlirzelberg und Zons (nur
fur die Flachenkulisse PPA)

= Trassenverlauf der geplanten Rheinwassertransportleitung

= Uberschwemmungsgebiete

= Wasserschutzgebiete (Zone | und Il)

Abstande zu sensiblen Nutzungen, die aufgrund von mdéglichen Sichtbeziehungen oder Natur-
schutzgriinden gehalten wurden:

= Flielgewasser:
o Grofde FlieRgewasser: 50 m
o Bache: 10 m

= Leitungen: 5m

= Siedlungsbereiche: 200m (aufRer in der Privilegierung und bei der Betrachtung von Frei-
flachen-Solarthermie)

= Waldgebiete: 100 m

Sonderfall landwirtschaftliche Ertragsfahigkeit: Im Falle der klassischen Freiflachen-Solarener-
gieanlagen, die sich auf3erhalb der nach BauGB privilegierten Bereiche befinden, gelten FIa-
chen mit einer Acker- oder Bodenzahl von 55 und hoher als Ausschlussflachen, um landwirt-
schaftlich wertvolle Boden zu schitzen. Fur bauplanungsrechtlich privilegierte Flachen gelten
diese Ausschlussflachen nicht, ebenso wenig wie fur die Betrachtung von Agri-PV- und Agri-
Solarthermieanlagen.

Diese Kriterien wurden gemeinsam mit der Stadt und der zuvor beschriebenen Akteuren erar-
beitet und abgestimmt.

3.3 Gunstflachen

In dieser Studie werden angelehnt an die planungsrechtlichen Rahmenbedingungen folgende
Kulissen als Gunstflachen betrachtet:
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= Privilegierungskorridor nach BauGB

= Forderkulisse nach EEG

=  Flachen im Abstand von 500 m zu Bundes- und Landesstrallen sowie 200 m zu Kreis-
stralden (Gunstflachen nach LEP)

Bezugnehmend auf die Gunstflachen, die im LRP NRW aufgefuhrt werden, ist zudem die De-
ponie zu nennen, die sich 6stlich des Stadtteils Rheinfeld und westlich des Rheins befindet.
Hier ist bereits eine Machbarkeitsstudie zur PV-Nutzung in der Erarbeitung. AuRerdem ist auf
die funf Auskiesungsseen im Stadtgebiet Dormagens hinzuweisen, auf denen Floating-PV
madglich sein kdnnte. Sie werden jedoch im weiteren Verlauf nicht als mogliche Potenzialstand-
orte berlcksichtigt, da entweder naturschutz- oder freizeit- und erholungsbedingte Grinde da-
gegensprechen bzw. eine unzureichende Grdle vorliegt.

Bei der Betrachtung von Potenzialstandorten flr Agri-Photovoltaik- bzw. Agri-Solarthermiean-
lagen fungieren die Bereiche mit einer Acker- oder Bodenzahl von mindestens 55 als Gunst-
flachen (s. Kap. 3.2). Eine Ausnahme bilden die privilegierten Bereiche, da diese gemaly LEP
NRW nicht von den Vorgaben zum Schutz landwirtschaftlich ertragsfahiger Boden erfasst wer-
den.

Bezogen auf solarthermische Freiflachenanlagen wird der Abstand von bis zu 500 m zu Wohn-
bebauung als Gunstflache definiert. Die raumliche Nahe zwischen Erzeugung und Verbrauch
ist entscheidend, um Warmeverluste zu minimieren und einen wirtschaftlichen Betrieb zu er-
maoglichen.

Welche Flachen speziell als Gunstflachen betrachtet werden, wurde gemeinsam mit der Stadt
und den zuvor beschriebenen Akteuren erarbeitet und abgestimmt.

3.4 Prinzipien der Flachendetektion

Aulerhalb der definierten Ausschlussgebiete erfolgt eine Detektion von Potenzialstandorten
fur Freiflachen-Solarenergieanlagen auf Agrarflachen, Dauergrinland, vegetationslosen Fla-
chen und Unland. Des Weiteren wird der Fokus seitens der Verwaltung, neben den von EEG
und BauGB ins Visier gefassten Flachen, auf weitere bereits vorbelastete Bereiche gelenkt,
insbesondere auf Bundes- und Landesstralten sowie Kreisstrallen. Solche Flachen sind auch
seitens der Landesplanung bevorzugt zu nutzen.

Das bedeutet, dass Nutzungen wie Wohnbau- und Gewerbeflachen, Sportplatze oder auch
Walder und Geholze automatisch ausgeschlossen werden und nicht in den identifizierten Fla-
chen enthalten sind. Dartber hinaus erfolgt die Festlegung einiger grundsatzlicher Kriterien,
die die Basis der Flachendetektion bilden:

Differenzierunqg EEG/PPA

Bei der Potenzialflachendetektion wird zwischen gemaf’ Erneuerbare-Energien-Gesetz forder-
fahigen und nicht forderfahige Flachen unterschieden. Unter die Forderfahigkeit fallen insbe-
sondere die 500 m breiten Korridore beidseitig von Autobahnen und Bahnstrecken (sog. EEG-
Flachen). Die privilegierten Flachen nach BauGB gehdren somit ebenfalls zum EEG-Korridor.
Diese Standorte betrachtet die Legislative aufgrund der verkehrlichen Vorbelastung als win-
schenswert und geeignet. Anlagen in nicht von der EEG-Fdrderung begtinstigten Bereichen
kénnen nichtsdestotrotz im Rahmen von Power Purchase Agreements betrieben werden (sog.
PPA-Flachen). Dies bedeutet, dass die Anlagen direktvermarktet werden und keine Férderung
Uber das EEG erhalten. Wichtig ist, dass sich das EEG nur auf Freiflachen-
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Photovoltaikanlagen, also die Stromerzeugung, bezieht. Freiflachen-Solarthermieanlagen sind
grundsatzlich nicht EEG-forderfahig.

Mindestflachengrél3e

Die GroRe einer Freiflachen-Solarenergieanlage stellt einen wesentlichen Faktor bei der Be-
trachtung der Wirtschaftlichkeit dar. Mit der Stadt Dormagen wird eine MindestflachengréfRe
von zwei Hektar abgestimmt, die sich diese Analyse im Rahmen der Clusterbildung zur Grund-
lage nimmt. Diese Mindestgrol3e stellt einen Indikator fur eine gewerbliche Absicht dar, ermdg-
licht Projektentwicklungsgesellschaften den wirtschaftlichen Bau und Betrieb und verhindert
die Ausweisung praxisferner Flachen.

Maximale Ackerzahl

Ein haufig genannter Kritikpunkt bei der Realisierung von Freiflachen-Solarenergieanlagen ist
die Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flachen. Eine Steuerungsmaoglichkeit
besteht darin, die Ansiedlung auf ertragsarme Flachen zu lenken und somit Nutzungskonflikten
vorzubeugen. Die Stadt Dormagen verfligt insgesamt ber Béden mit durchschnittlicher bis
hoher landwirtschaftlicher Ertragszahl, die in einem Spektrum von 0 - 100 gemessen wird. Um
besonders ertragsreiche Boden fur die landwirtschaftliche Nutzung ohne Einschrankungen
weiterhin zu erhalten, werden die Bdden, die in der Bodenfunktionsbewertungskarte des
Rhein-Kreis Neuss mit sehr hohem Leistungsvermdgen bewertet wurden, aus den Potenzialen
ausgeschlossen. Im Ubrigen gilt die Vorgabe des LEP NRW, wonach Ackerbdéden mit einer
Bodenwertzahl von 55 und mehr fur Agri-PV- bzw. -Solarthermie-Anlagen genutzt werden kon-
nen. Dies wird jeweils nur in den nicht bauplanungsrechtlich privilegierten Bereichen ange-
wendet. Fur die Betrachtung von Agri-PV/Solarthermie gilt diese Beschrankung ebenfalls
nicht.

Abstandsfldachen

Da Freiflachen-Solarenergieanlagen in der Regel eine flachenintensive und raumbedeutsame
Nutzung darstellen, empfiehlt es sich, Abstand zu schutzwirdigen Nutzungen in der Umge-
bung zu halten. In Abstimmung mit der Stadt Dormagen werden Abstandsflachen zu verschie-
denen Nutzungen festgelegt.

Aus natur- und artenschutzfachlichen Grinden wurde 50 m Abstand zu grof3en Fliekgewas-
sern (10 m zu Bachen) gehalten. Zu Waldflachen wird ein Abstand von 100 m eingehalten.
Zudem wird ein pauschaler Sicherheitsabstand zu Strom- und Gasleitungen definiert, der beid-
seitig 5 m betragt. Solche Leitungen dirfen regelmafig nicht tGber- bzw. unterbaut werden,
wenngleich im Einzelfall entsprechende Ausnahmen mdglich sein kénnen.

Zu kleinen Siedlungsbereichen im planungsrechtlichen Au3enbereich, zumeist einzelne Hofe,
ist nur im Einzelfall ein Mindestabstand einzuhalten. Zu gréfieren Siedlungsbereichen, die sich
an der Darstellung von Wohnbauflachen im Flachennutzungsplan orientieren, wachst der Ab-
stand auf 200 m an. Der Abstand zur Wohnbebauung soll Sichtbeziehungen verhindern und
eine Uberbeanspruchung der Bevélkerung durch Energieinfrastrukturen vorbeugen. Der Ab-
stand wird nicht fur privilegierte Flachen angewendet. Fir Solarthermieanlagen, die aufgrund
ihrer Nutzung zur Warmeerzeugung nah an den Nutzenden errichtet werden mussen, wird
ebenfalls kein pauschaler Abstand vorgesehen.

Zu Gewerbegebieten wird kein Abstand gehalten, da die Errichtung von Freiflachen-Solarener-
gieanlagen zum einen innerhalb von gewerblich und industriell genutzten Gebieten zulassig
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ist und zum anderen Freiflachen-Solarenergieanlagen in unmittelbarer raumlicher Nahe zu
Gewerbe- und Industriegebieten die Versorgung energieintensiver Wirtschaftsbetriebe mit re-
gional erzeugten regenerativen Energien ermaoglichen soll. Eine zuklinftige Erweiterung der
Gewerbe- und Industriegebiete wird somit nicht erschwert.

Netzanschluss

Fur die Entwicklung von Freiflachen-Photovoltaikprojekten, stellen die Nahe zu Verknlpfungs-
punkten an das offentliche Stromnetz und die dort bereitstellbare Netzkapazitat wichtige Fak-
toren dar. Sie haben einen maflgeblichen Einfluss auf die Realisierungswahrscheinlichkeit und
die Wirtschaftlichkeit einer Anlage. In der Regel werden Freiflachen-Photovoltaikanlagen Uber
die Mittelspannung eingebunden bzw. direkt an einem Umspannwerk mit dem o6ffentlichen
Stromnetz verbunden. Aufgrund der hohen Leistungen im MW-Bereich werden regelmafig
Netzausbaumalinahmen notwendig. Um zu erfahren, ob und wann ein solches Projekt am
angestrebten Ort angeschlossen werden kann, muss eine Netzanschlussanfrage beim ortli-
chen Netzbetreiber gestellt werden. Dies ist im Fall von Dormagen die Rhein Netz GmbH,
welche vor Ort durch die energieversorgung dormagen gmbh unterstitzt wird.

Fur eine Anfrage beim Netzbetreiber zum Anschluss einer Erzeugungsanlage in der Mit-
telspannung wird grundsétzlich das Formblatt E1 — Anschlussanfrage' benétigt?>. Um den Pro-
zess auf beiden Seiten zu vereinfachen und zu beschleunigen, wird empfohlen zusatzliche
Dokumente bereits bei der ersten Anfrage bereit zu stellen. Diese ermoglichen eine gezieltere
Planung und weisen die Ernsthaftigkeit der Anfrage nach in dem bereits eine erweiterte Pla-
nungsreife dargestellt wird.

Zusatzliche mogliche Bestandteile einer qualifizierten Netzanschlussanfrage:

Formblatt E2 — Datenblatt zur Beurteilung von Netzrickwirkungen
Formblatt E8 — Datenblatt einer Erzeugungsanlage/eines Speichers — Mittelspannung

3. Beschreibung des Vorhabens inkl. Art der Nutzung, angestrebtem Betreibermodell,
Bauablaufplan

4. Ortlicher Lageplan inkl. Vorschlagen zu méglichen Standorten der Ubergabestation

5. Einwilligungsformular des Eigentimers (sofern nicht selbst Eigentimer der Flache)

6. Schutzplane, Messkonzepte und Single-Line-Diagramm
Die dargestellten Dokumente sind dabei keine Pflichtangaben, tragen jedoch zu einer schnel-
leren Bearbeitung mit weniger Ruckfragen bei. Vor allem Punkte 2 bis 5 sind fur die Anfrage
zu eine Freiflachen-PV-Anlage relevant. Aufgrund der langen Vorlaufzeiten, die bei Anlagen
mit mehreren MW-Leistung bendtigt werden, sollte der Antrag jedoch maoglichst friih gestellt
werden, weshalb zwischen den bereitgestellten Daten und der zeitlich friihen Abgabe abge-
wogen werden sollte.

Exkurs Netzkapazitit und Batteriespeicher

1 Zum Zeitpunkt der Ausarbeitung sind die Formblatter fiir Dormagen zu finden in den ,TAB — Techni-
sche Anschlussbedingungen Mittelspannung® der Rhein-Netz ab Seite 89, abrufbar unter
https://www.rheinnetz.de/bedingungen-und-verordnungen

2 Der Antrag flr einen Anschluss an die Mittelspannung kann {iber eine E-Mail gestellt werden. Die
Kontaktinformationen befinden sich aktuell auf der Webseite der evd: https://www.evd-dorma-
gen.de/Einspeisung
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Aktuell sind die Stromnetze im westlichen Rheinland vor allem in der Hochspannung stark
belastet. Vor allem durch den Anschluss von gro3en Verbrauchen und Erzeuger, wie Rechen-
zentren und Batteriespeichern, kommt es hier teilweise zu langen Netzanschlusszeiten (meh-
rere Jahre). Dies schlagt sich auch auf der lokalen Mittelspannung nieder. Auch hier kommt
es in den letzten Jahren zu einer hohen Anzahl an Netzanschlussanfragen von Industrie, Bat-
teriespeichern und anderen grof3en Erzeugern, die einen umfassenden Ausbau bendtigen.
Zusatzlich kann aus dem Hochspannungsnetz nicht Gberall direkt ausreichend Kapazitat be-
reitgestellt werden. Dies betrifft fast alle Netzbetreiber in Deutschland. Bereits die E.ON Ver-
teilnetzbetreiber sprechen von Anfragen mit insgesamt tGiber 500 GW Leistung®. Dies Uber-
steigt bereits der heute bestehenden Kraftwerkspark um ein Vielfaches. Viele dieser Anlagen
werden nicht umgesetzt werden, da z.B. mehrere Flachen fir ein Projekt angefragt wurden
o.A.. Da Netzbetreiber aber alle Anfragen diskriminierungsfrei priifen miissen, ergibt sich hier-
durch eine langere Bearbeitungszeit.

Stand-Alone Batteriespeicher werden dabei meist als Last im Netz vom Netzbetreiber betrach-
tet. Auch wenn Uber die Glattung von Spitzen etc. bei Batteriespeichern gesprochen wird, wer-
den die meisten Kapazitaten zum Handel am Energiemarkt eingesetzt. Niedrige oder hohe
Preise sind zwar mafdgeblich durch Gberregionale Nachfrage und Angebot bestimmt, berlck-
sichtigen aktuell jedoch nicht die lokale Netzsituation, weshalb es hierdurch zu Engpassen
kommen kann.

Bei Kombinationen aus PV-Anlage und Batteriespeicher kann dagegen die bendtigte Netzan-
schlussleistung reduziert werden, wodurch eine hdhere Wahrscheinlichkeit fir einen schnel-
lere Netzanschluss gegeben ist. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die GréRe des Batterie-
speichers auf die PV-Anlage abgestimmt ist. Der Betrieb kann in der Vorhabenbeschreibung
zur Netzanschlussanfrage beschrieben werden.

Masterplan Griin

Neben den Ausschlussflachen aufgrund naturschutzrechtlicher Vorgaben (z.B. Naturschutz-
gebiete) wird auch der 2025 verabschiedete Masterplan Grin berlcksichtigt. Die Naturvor-
ranggebiete aus dem Masterplan Griin werden daher als Attribut in die Geodaten tibernom-
men. Hier liegen verschiedene Prioritaten von 1 bis 3 vor. Sie haben jedoch zu diesem Zeit-
punkt keinen Einfluss auf die Potenzialflachenberechnung und -darstellung, sollen jedoch im
Rahmen der konkreten Vorhabenprifung herangezogen werden

3 Impulsvortrag von Christoph Miiller (Vorsitzender GF des Ubertragungsnetzbetreiber Amprion):
https://www.linkedin.com/pulse/mit-batterien-morgen-alles-anders-wird-christoph-mdller-8fgae/?tra-
ckingld=2uffWh7 ORwqOAfkUkkwUPw%3D%3D


https://www.linkedin.com/pulse/mit-batterien-morgen-alles-anders-wird-christoph-müller-8fgae/?trackingId=2uffWh7ORwqOAfkUkkwUPw%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/mit-batterien-morgen-alles-anders-wird-christoph-müller-8fgae/?trackingId=2uffWh7ORwqOAfkUkkwUPw%3D%3D
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4. Ergebnisse, Potenzialflachen und Clusterbildung

Auf Basis des zuvor geschilderten Vorgehens werden entsprechende Berechnungen durch-
gefuhrt. Sie adressieren die Themen Freiflachen-Photovoltaik, Agri-Photovoltaik und Freifla-
chen-Solarthermie. Der Fokus der Betrachtung liegt dabei auf der Freiflachen-Photovoltaik, da
diese die etablierteste Technologie darstellt.

4.1 Freiflachen-Photovoltaik (ohne Agri-PV)

Ein Groliteil der Potenziale fur Freiflachen-Photovoltaikanlagen kann innerhalb der in Kap. 3.3
aufgeflhrten Gunstflachen verortet werden. Das ist insbesondere auf die Verkehrsinfrastruk-
turen zurickzufihren, die der Bundesgesetzgeber als Vorbelastung und dadurch geeignet de-
finiert. Zentral durch das Stadtgebiet verlaufen in Nord-Sid-Richtung die A 57 und die mehr-
gleisige Zugverbindung Koéln — Kleve. Bei diesen beiden Trassen handelt es sich um EEG-
Flachen (500 m), die zusatzlich auf den ersten 200 m privilegiert sind. Zusatzlich werden, ana-
log zum LEP NRW, die B 9 und die B 477 sowie die Landesstralen als Gunstflachen mit einem
beidseitigen Korridor von 500 m und die Kreisstralen mit einem Korridor von 200 m berUck-
sichtigt. Auch aufRerhalb der Gunstflachen sind noch weitere Potenziale vorzufinden.

Tabelle 1: Freiflachen-Photovoltaik-Potenziale (ohne Agri-PV)

. . Flache . Ertrag Bilanziell versorgte
Flachenkulisse (ha) Leistung (MWp) (GWh) Personer
Privilegierung 177,69 151,04 143,48 95.700
EEG (ohne Privi- 45 o7 13,57 12,90 8.600
legierung)

LEP-Gunstfla- 54 15 17,13 16,27 10.900
chen

PPA (ohne LEP-

Gunstfldchen) 13,56 11,53 10,95 7.300
Summe 227,37 193,26 183,60 122.500

Annahmen: 1 ha = 0,85 MWp, 1 MWp = 0,95 GWh; Strombedarf pro Person ~ 1.500 kWh; rundungsbe-
dingte Abweichungen méglich

Insgesamt lassen sich Flachen im Umfang von fast 230 ha identifizieren, die grundsatzlich fir
Freiflachen-Photovoltaik geeignet sind. Davon entfallen fast 180 ha auf privilegierte Flachen
nach § 35 (1) Nr. 8b BauGB. Weitere ca. 16 ha entfallen auf nicht privilegierte Flachen im
EEG-Korridor. Etwa 20 ha befinden in den Gunstflachen nach LEP, wahrend ca. 14 ha in kei-
ner der definierten Gunstflachen liegen.

Unter Berlcksichtigung einer angenommenen Realisierungsquote von 25 % werden auf knapp
57 ha Freiflachen-PV-Anlagen mit einer Leistung von etwa 48 MWp errichtet. Diese erzeugen
rund 46 GWh Strom im Jahr, mit dem sich ca. 31.000 Menschen versorgen lassen. Aus diesen
groben Annahmen lasst sich ableiten, dass knapp 50 % der Einwohner:innen Dormagens bi-
lanziell mit Strom aus Freiflachen-Photovoltaikanlagen versorgt werden kénnte.
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Auf die Ansiedlung von Anlagen im privilegierten Bereich kann die Stadt Dormagen nur be-
grenzt Einfluss nehmen. Somit lohnt sich ein vertiefter Blick auf die Flachen, bei denen eine
Bauleitplanung notwendig ist und die somit vollstandig unter die Planungshoheit der Stadt fal-
len. Dazu werden aus der Berechnung resultierende Flachen in Clustern zusammengefasst,
die eine raumliche Nahe zueinander aufweisen und realistische Projektgro3en abbilden. Die
Mindestgrole wird dabei, wie beschrieben, auf zwei Hektar festgesetzt. Zusatzlich muss ein
raumlich sinnvoller Flachenzuschnitt vorliegen. Insgesamt kdnnen acht Cluster identifiziert
werden. Daruber hinaus existieren einzelne Splitterflachen, die zu klein fur die Bildung eines
eigenen Clusters sind und keinem Cluster zugeordnet werden kénnen oder keinen entspre-
chenden Zuschnitt aufweisen.

Tabelle 2: Freiflachen-Photovoltaik-Potenzialcluster (ohne Agri-PV)

Cluster ::r:i;:he Leistung (MWp) FGrtV';?hg) Versorgte Personen
1 5,16 4.4 4,17 2.780

2 4,39 3,73 3,54 2.360

3 5,69 4,83 4,59 3.060

4 2,66 2,26 2,15 1.430

5 4,78 4,06 3,85 2.570

6 7,14 6,06 5,76 3.840

7 13,28 11,28 10,73 7.150

8 2,51 2,13 2,02 1.350

Summe 45,61 38,75 36,81 24.540

Annahmen: 1 ha = 0,85 MWp; 1 MWp = 0,95 GWh; Strombedarf pro Person ~ 1.500 kWh; rundungsbe-
dingte Abweichungen méglich

Die Clusterbetrachtung kommt zu dem Ergebnis, dass 45,61 ha an geeigneten Potenzialfla-
chen fir eine Bauleitplanung zur Errichtung von Freiflachen-Photovoltaikanlagen zur Verfi-
gung stehen. Unter Berlcksichtigung der Realisierungsquote (25 %) kdnnen damit ca. 9 GWh
erzeugt und etwas mehr als 6.000 Einwohner:innen Dormagens bilanziell versorgt werden,
was ca. 10 % entspricht. Daraus wird deutlich, dass die Stadt Dormagen in anteilig geringerem
Umfang Uber Freiflachen-PV-Potenziale verfugt, die sich durch die Bauleitplanung steuern las-
sen. Viele der Flachenpotenziale begrinden sich aus der Lage an privilegierten Verkehrstras-
sen.
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Potenzialcluster fiir Freiflachen-Photovoltaik
in der Stadt Dormagen (ohne Agri-PV)
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Im Anhang werden die acht Cluster einer ndheren Betrachtung in Form von Steckbriefen un-
terzogen. Neben allgemeinen Kennzahlen und Informationen umfassen diese Steckbriefe
auch eine Einstrahlungs- und Verschattungsanalyse. Diese simuliert die Einstrahlung und
mogliche signifikante Verschattungen durch Hange, Baume oder Bauwerke. Angenommen
wird dabei, dass die PV-Module flach auf dem Boden aufliegen. Je réter die Darstellung, desto
hoher ist die durchschnittliche Einstrahlung in Kilowattstunden (kWh) auf ein Jahr gerechnet.

Im Mittel variiert die tatsachliche Einstrahlung auf den Clusterflachen kaum. Durch die raumli-
chen Charakteristika im Stadtgebiet Dormagens (z.B. Topografie) und die konkrete Lage der
Cluster (z.B. durch die definierten Waldabstande) sind quasi keine Unterschiede in puncto
Einstrahlung zu erkennen. Das gilt sowohl innerhalb der einzelnen Cluster als auch fir den
Vergleich der verschiedenen Cluster. Sie alle weisen fir die Stadt typische Einstrahlungswerte
auf, signifikante Verschattungen sind nirgendwo zu erkennen. Somit kann davon ausgegan-
gen werden, dass sich alle Cluster im dargestellten Zuschnitt, was die Einstrahlung betrifft,
vollstandig mit PV-Modulen belegen lassen. Sie sollte keinen entscheidenden Faktor bei der
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung darstellen. Die Einstrahlungswerte konnen zudem durch eine
entsprechende Ausrichtung und Neigung der FF-PV-Anlage noch optimiert werden.

4.2 Agri-Photovoltaik

Agri-Photovoltaikanlagen bieten sich insbesondere dort an, wo die landwirtschaftliche Nutzung
aufgrund hoher Ertréage trotz hoher Photovoltaik-Eignung erhalten bleiben soll. Im Rahmen
dieser Studie werden dafiir die in Kap. 3.3 aufgefihrten Gunstflachen herangezogen. Wenn-
gleich Agri-PV-Anlagen an sich schon forderfahig im Sinne des EEG sind, wird zur besseren
Orientierung nach den raumlichen Flachenkulissen aus der Betrachtung der herkémmlichen
Freiflachen-PV-Anlagen differenziert. Einzig die Privilegierung taucht nicht auf, da diese nicht
als Gunstflache fungiert.

Tabelle 3: Agri-Photovoltaik-Potenziale

. . Flache . Ertrag
Flachenkulisse (ha) Leistung (MWp) (GWh) Versorgte Personen
EEG (ohne Privi- 456 g 75,65 71,87 47.910
legierung)
LEP-Gunstfla- 55 73 97,64 92.76 61.840
chen
PPA (ohne LEP- g4 4 49,87 47,37 31.580
Gunstflachen)
Summe 371,93 223,16 212 141.330

Annahmen: 1 ha = 0,6 MWp,; 1 MWp = 0,95 GWh;, Strombedarf pro Person ~ 1.500 kWh; rundungsbe-
dingte Abweichungen méglich
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Abbildung 3: Karte der Agri-Photovoltaik-Potenziale in Dormagen
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Da die Stadt Dormagen mit ca. 55 bereits im Mittel Uber recht hohe Acker- und Bodenzahlen
verfugt, ist es nicht verwunderlich, dass Agri-PV-Potenzialflachen im betrachtlichen Umfang
von 371,93 ha identifiziert werden kdnnen. Damit stellen sie fast eine Verdopplung des Poten-
zials der klassischen Freiflachen-Photovoltaik dar. Diese sind Uber weite Teile des Stadtge-
biets hinweg verteilt und in allen Flachenkulissen zu finden. Auffallig ist etwa, dass vielfach
und grof¥flachig unmittelbar an die Privilegierung angrenzende Bereiche enthalten sind. Zu
bertcksichtigen ist jedoch, dass sich flir gewdhnlich weniger Leistung auf einem Hektar Flache
realisieren lasst, als dies bei klassischen Freiflachen-PV-Anlagen der Fall ist. Auf Basis der
technischen Annahmen und der Realisierungsquote kénnten 35.330 Menschen bilanziell mit
Strom durch Agri-PV versorgt werden und damit mehr als die Halfte der Bevolkerung der Stadt
Dormagen.

4.3 Freiflachen-Solarthermie

In der Stadt Dormagen stehen parallel Potenziale fur Freiflachen-Solarthermie im Umfang von
mehr als 400 ha zur Verfugung. Auch sie verteilen sich uber weite Teile des Stadtgebiets,
orientieren sich jedoch an den Siedlungsbereichen bzw. Stadtteilen.

Tabelle 4: Freiflachen-Solarthermie-Potenziale

Flachenkulisse ::I:;:he Leistung (MWp) FGrtV';Iahg) Versorgte Personen
Privilegierung 79,88 239,64 215,68 43.100

Solarthermie 43,36 130,08 117,07 23.400
ﬁ‘q?;i'so'a”her' 293,84 881,52 793,37 158.700

Summe 417,08 1.251,24 1.126,12 225.200

Annahmen: 1 ha = 3 MWp; 1 MWp = 0,9 GWh; Wérmebedarf pro Person = 5.000 kWh; rundungsbe-
dingte Abweichungen méglich

Unter Berucksichtigung der obenstehenden Berechnungsannahmen sowie auch hier einer Re-
alisierungsquote von 25 % kdénnte die Stadt Dormagen in den privilegierten wie nicht privile-
gierten Bereichen knapp 17.000 Menschen mit herkdmmlichen Freiflachen-Solarthermieanla-
gen versorgen. Das entsprache etwa einem Viertel ihrer Einwohner:innen.

Wenngleich in der Praxis noch sehr selten, kann an dieser Stelle auch das Thema Agri-Solar-
thermie in einem ersten Schritt betrachtet werden. Diese macht einen GroRteil der gesamten
Freiflachen-Solarthermie-Potenziale aus. Die entsprechenden Potenzialflachen befinden sich
also in Bereichen mit hohen Bodenwertzahlen. Sie béten das Potenzial zur Deckung des War-
mebedarfs von fast 40.000 Menschen.
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Abbildung 4: Karte der Freiflachen-Solarthermie-Potenziale in Dormagen
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4.4 Weitere Kriterien

Die vorliegenden Analyseergebnisse kénnen mit der Aufstellung weiterer begleitender Kriterien zur
raumlichen Steuerung erganzt werden, mit denen Anfragen von Projektierungsgesellschaften zur
Errichtung von Freiflachen-Solarenergieanlagen auf ihre Raumvertraglichkeit und Eignung hin be-
urteilt und beschieden werden kdnnen. Die im Folgenden aufgeflihrten Kriterien lassen sich auf die
im Rahmen dieser Analyse betrachteten gewerblichen Anlagen anwenden:

Einspeisezusage seitens Netzanbieter oder weiterer Abnehmer muss vorliegen.

Die Flache muss auRerhalb von Schutzgebieten, Biotopen und Uberschwemmungsgebieten
liegen und darf Denkmaler bzw. Denkmalbereiche sowie Bodendenkmaler nicht beeintrachti-
gen (keine Naturschutzbedenken).

Der vollstandige Riickbau der Anlage nach Ablauf der Lebensdauer muss zugesichert werden.
Fir den Rickbau sind entsprechende finanzielle Riicklagen zu bilden.

Nach Ende der Nutzung muss die Flache in den Ursprungszustand bzw. in den 6kologisch
aufgewerteten Zustand zurtickversetzt werden.

Die Freiflachen-Solarenergieanlage soll biodiversitatsfordernd gestaltet sein.

Die Freiflachen-Solarenergieanlage soll landschaftsbildvertraglich gestaltet sein.

Nachstehend sind beispielhaft weitere Rahmenbedingungen aufgefihrt, die die bestehenden sinn-
voll ergénzen kdnnten:

Die Projektierung einer Anlage sollte unter transparenter Beteiligung der Burger:innen erfol-
gen.

Bei Planung, Bau und Betrieb der Anlage sollen regionale Unternehmen eingebunden werden
(regionale Wertschopfung).
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5. Zusammenfassung und Ausblick

Aus den Ergebnissen zeigt sich, dass die Stadt Dormagen Uber Potenziale zum Ausbau der Erneu-
erbaren Energien durch Solar auf Freiflachen verfligt. Unter Bertcksichtigung verschiedener gangi-
ger Annahmen konnte man einen relevanten Teil der Dormagener Bevolkerung mit Strom aus Frei-
flachen-PV versorgen. Jedoch ist festzuhalten, dass sich viele der Potenziale auf die Privilegierung
beschranken. Die Realisierung von Projekten in den betrachteten Clustern, die unter die Notwen-
digkeit einer Bauleitplanung durch die Stadt Dormagen fallen, ist nur in deutlich geringerem Umfang
maoglich, erscheint jedoch ebenfalls geboten. Hier waren im Sinne einer Priorisierung zuerst die
Gunstflachen, also die EEG-Flachen sowie die LEP-Gunstflachen, anzugehen, ehe man sich auf
die Ubrigen PPA-Flachen fokussiert.

Abseits dessen ist zu berticksichtigen, dass sich die Energieerzeugung in Zukunft weiter elektrifi-
zieren und der Strombedarf steigen wird. Als einer der Haupthebel in Dormagen ist die landwirt-
schaftliche Ertragsfahigkeit zu nennen, die viele nicht privilegierte Flachen ausschlie3t. Aus diesem
Grund ist die Betrachtung von Agri-PV-Anlagen besonders interessant. Diese steigert das vorhan-
dene Photovoltaik-Potenzial in erheblichem Umfang. Aus diesem Grund kdnnte diese Technologie
in Zukunft, bei weiter zunehmender Marktreife, immer interessanter werden und einen wichtigen
Baustein fur die Stadt Dormagen bei der Erreichung ihrer Ziele darstellen.

Im Bereich der Freiflachen-Solarthermie bietet die Analyse einen ersten Anhaltspunkt zur Kenntnis
von geeigneten Flachen. Die geschilderten Kennzahlen sind als grobe Orientierungswerte zu ver-
stehen. In der Praxis spielen vor allem auch der tatsachliche Warmebedarf in der rumlichen Nahe
(insb. in den Sommermonaten), die Entfernung zwischen Erzeugung und Abnahme und das Vor-
handensein eines Warmenetzes eine entscheidende Rolle. Hier ist die Betrachtung des Einzelfalls
essenziell. Grundsatzlich sind in Dormagen jedoch umfangreiche Flachenpotenziale vorhanden.

Des Weiteren gilt es festzuhalten, dass es zu Uberschneidungen zwischen den verschiedenen Sze-
narien kommt. Dies gilt nicht nur fur die privilegierten Flachen. Eine Flache mit hohen Acker- und
Bodenzahlen etwa kann gleichermal3en in der Potenzialbetrachtung zu Agri-PV als auch Agri-So-
larthermie auftauchen. Dieser Umstand ist bei der Verfugbarkeit von mdglichen Alternativstandorten
zu bertcksichtigen. Es wird davon ausgegangen, dass der Fokus auf der Stromerzeugung liegt.
Solarthermieanlagen kénnen vor allem in der Nahe zu Wohnbebauung interessant werden.

Mit dieser Analyse hat die Stadt Dormagen ein Instrument zur Hand, mit dem sie das Ziel eines
raumvertraglichen Ausbaus von Freiflachen-Solarenergieanlagen verfolgen kann. Es bietet eine
fundierte Entscheidungsunterstitzung, mit der die Verwaltung in den nachsten Jahren Investitions-
anfragen fruhzeitig, qualifiziert und ressourcenschonend beurteilen kann und hilft dabei, die Ener-
giewende und den Klimaschutz mit den vorhandenen Ansprichen an den Raum und den schutz-
wurdigen Belangen zusammenzudenken und zu vereinen.

Bei der vorliegenden Potenzialanalyse handelt es sich um eine Empfehlung, die zusammen mit der
Stadt Dormagen erarbeitet wurde und aus den zum gegenwartigen Zeitpunkt zur Verfigung stehen-
den Daten resultiert. Es handelt sich weder um eine abschliefiende Beurteilung der planungsrecht-
lichen Zulassungsfahigkeit von Freiflachen-Solarenergieanlagen an diesen Standorten noch um
eine abschlieBende Abwagung der relevanten offentlichen und privaten Belange. Das bedeutet,
dass im Laufe des Planungs- und Genehmigungsprozesses Umstande auftreten kdnnen, die die
Realisierung eines Projekts verhindern. Die dargestellte raumliche Auspragung der Flachen basiert
auf den vorhandenen Daten. Die tatsachliche Ausdehnung der realisierten Freiflachen-Solarener-
gieanlagen kann davon abweichen, u.a. weil der Zuschnitt der Flurstlicke eine wichtige Rolle spielt.
Die Ergebnisse dienen der Stadt ausschlief3lich als unverbindlicher Leitfaden fur die raumliche Steu-
erung grol¥flachiger Freiflachenanlagen.
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7. Anhang - Kurzbeschreibung der einzelnen Cluster
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Cluster 1

Lage: sudwestliches Stadtgebiet, an der K36
Flachenkulisse: LEP-Gunstflachen | PPA

GroRe [hal: 5,16

Leistung [MWp]: 4,40

Ertrag [GWHh]: 4,17

Versorgung [Personen]: 3.214
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Mafstab: 1:3.200
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Durchschnittliche Einstrahlung [kWh/m?]:

Durchschnittliche Himmelsrichtung:
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Cluster 2

Lage: stidwestliches Stadtgebiet, dstlich von Delhoven
Flachenkulisse: PPA

GroRe [hal: 4,39

Leistung [MWp]: 3,73

Ertrag [GWHh]: 3,54

Versorgung [Personen]: 2.725
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Durchschnittliche Einstrahlung [kWh/m?]:

Durchschnittliche Himmelsrichtung:

Durchschnittliche Hangneigung [Grad]:
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Cluster 3

Lage: nordostlich von Delhoven, an der L280
Flachenkulisse: LEP-Gunstflachen

GroRe [hal: 5,69

Leistung [MWp]: 4,83

Ertrag [GWHh]: 4,59

Versorgung [Personen]: 3.530
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Durchschnittliche Einstrahlung [kWh/m?]: 1.011
Durchschnittliche Himmelsrichtung: Sldosten
Durchschnittliche Hangneigung [Grad]: 1,5

LEGENDE

= Cluster

Einstrahlung [k Wh/m?]
1900 0 50 100  150m

500 Malfstab: 1:3.547 B e




Anlage 1 zur Vorlage Nr. 11/0125

Cluster 4

Lage: ndrdlich von Straberg, westlich des Straberg-Nievenheimer Sees

Flachenkulisse: LEP-Gunstflachen
Grole [hal: 2,66
Leistung [MWp]: 2,26
Ertrag [GWh]: 2,15

Versorgung [Personen]: 1.652

30

Mafistab: 1:1.955
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Durchschnittliche Einstrahlung [kWh/m?]:

Durchschnittliche Himmelsrichtung:

Durchschnittliche Hangneigung [Grad]:
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Cluster 5
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Lage:
Flachenkulisse:
Grole [hal:
Leistung [MWp]:
Ertrag [GWHh]:

Versorgung [Personen]:

dstlich von Uckerath, siidwestlich von Nievenheim
PPA | LEP-Gunstflachen

4,78

4,06

3,85

2.966

Mafistab: 1.1.868
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Durchschnittliche Einstrahlung [kWh/m?]: 1.007
Durchschnittliche Himmelsrichtung: Sldosten

Durchschnittliche Hangneigung [Grad]:
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Cluster 6
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Lage:
Flachenkulisse:
Grole [hal:
Leistung [MWp]:
Ertrag [GWHh]:

Versorgung [Personen]:

100

Malstab: 1:3.384
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Durchschnittliche Einstrahlung [kWh/m?]: 1.007
Durchschnittliche Himmelsrichtung: Slden
Durchschnittliche Hangneigung [Grad]: 1,36
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Cluster 7

Lage: nahe der A57, grenzt an Aluminium Norf

Flachenkulisse: EEG | PPA
GroRe [hal: 13,28
Leistung [MWp]: 11,28
Ertrag [GWHh]: 10,73
Versorgung [Personen]: 8.242

Mafistab: 1:3.913




Anlage 1 zur Vorlage Nr. 11/0125

Durchschnittliche Einstrahlung [kWh/m?]:

Durchschnittliche Himmelsrichtung:

Durchschnittliche Hangneigung [Grad]:
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Cluster 8

Lage: zwischen A57 und Bahnstrecke, nahe Raststatte Nievenheim West

Flachenkulisse: EEG
Grole [hal: 2,51
Leistung [MWp]: 2,13
Ertrag [GWh]: 2,02

Versorgung [Personen]:

Mafistab: 1.1.625
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Durchschnittliche Einstrahlung [kWh/m?]: 1.007
Durchschnittliche Himmelsrichtung: Sludwesten
Durchschnittliche Hangneigung [Grad]: 1,83
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